
PROZESSBEGLEITUNG 
Opfer stärken

Unsere Sozialarbeiter:innen  
sind für Sie da



Sie sind Opfer einer Gewalttat geworden?

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie Anzeige erstatten 
sollen? 

Sie haben als Opfer eine Ladung zu Gericht  
bekommen?

Wer Opfer einer Straftat geworden ist, hat viele Fra
gen. Oft fühlen sich die Betroffenen durch das Erlebte 
belastet und verletzt.

Die Prozessbegleitung kann Sie dabei unterstützen, 
sich im anstehenden Gerichtsverfahren sicher und gut 
informiert zu fühlen.   

Die Prozessbegleitung besteht aus einer psychosozia
len Prozessbegleitung und einer juristischen  
Prozessbegleitung. Die juristische Prozessbegleitung 
ist eine rechtsanwaltliche Vertretung im Verfahren und 
setzt sich dafür ein, dass Ihre Rechte und  
Ansprüche gewahrt werden. Zum Beispiel kann 
Schadenersatz oder Schmerzensgeld geltend gemacht 
werden ohne Kostenrisiko für Sie.   

Das Angebot ist kostenlos und freiwillig. 
Jede Beratung und Begleitung ist vertraulich. 

PROZESSBEGLEITUNG



Die Prozessbegleitung

» unterstützt Sie bei Entscheidungen.

» informiert Sie über den Ablauf des Gerichtsverfah
rens. Sie wissen, was auf Sie zukommen kann.

» begleitet Sie zur Polizei und zum Gericht. 

» setzt sich für Ihre Rechte ein.

» ist an Ihrer Seite von der Anzeigenerstattung bis zum 
Abschluss des Gerichtsverfahrens.  

Melden Sie sich bei NEUSTART und vereinbaren Sie 
ein Erstgespräch. Gemeinsam klären wir mit Ihnen 
Ihre Möglichkeiten und Rechte.  



Bitte wenden Sie sich an NEUSTART in Ihrem  
Bundesland: www.neustart.at/wo-wir-sind

Mehr Informationen zu Opferhilfe und Prozessbegleitung 
finden Sie auch unter justiz.gv.at. 
Die Prozessbegleitung wird finanziert vom Bundes
ministerium für Justiz.

Allgemeine Informationen zu NEUSTART finden  
Sie unter www.neustart.at. 
Für Anregungen rufen Sie uns an oder schreiben  
Sie uns eine EMail an info@neustart.at.

KONTAKT

Dieser Folder ist in einfacher Sprache gehalten.
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